
Beschlussvorlage der Gemeinde Etzleben 
 

Beratendes Gremium Tag der Beratung Behandlung 

Gemeinderat Etzleben 29.11.2023 öffentlich 

      

      

  

  

  

  

  

  

Beschlussvorlage wurde eingebracht durch:   

Bürgermeister Beschlussvorlagen-Nr.: V 2023/0078 

   

 

erarbeitet durch das Amt:  AZ: 022.3 (078823)  

 Hauptamt  Ordnungsamt  Bauamt  Finanzen Bearbeiter: Frau Sohn 

     

mitwirkende Ämter:   

 Hauptamt  Ordnungsamt  Bauamt  Finanzen Bearbeiter:       

 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen der 

Gemeinde Etzleben           

 

 

Beschlussantrag
 

 

Die Gemeinde Etzleben beschließt, die Vergabe der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 

an den wirtschaftlichsten Bieter Firma E.B.A Elektro und Beleuchtungsanlagen GmbH. 
 

 

Begründung des Beschlussantrages
 

 

Gemäß VOL/A ist die Straßenbeleuchtung alle 4 Jahre auszuschreiben. Die Straßenbeleuchtung der Gemeinde 

Etzleben wurde somit für den Zeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2028 ausgeschrieben. 

Es wurde eine beschränkte Ausschreibung aufgrund der Coronaverordnung durchgeführt. Diese Verordnung galt 

bis zum 30.06.2023. Die Ausschreibung begann am 29.06.2023. Es wurden 3 Firmen angeschrieben und 1 Firma 

hat ein Angebot abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma E.B.A Elektro und Beleuchtungsanlagen 

GmbH abgegeben. Die Verwaltung gibt die Empfehlung den Zuschlag für die Wartung und Instandhaltung der 

Straßenbeleuchtung an die Firma E.B.A Elektro und Beleuchtungsanlagen GmbH zu erteilen. 

Die Kosten betragen jährlich 6.622,82 €. Hier ist auch die stufenweise Umrüsung der Straßenlaternen in LED- 

Beleuchtung enthalten. Alle kaputten Leuchten werden durch eine LED-Leuchte ausgetauscht. Somit werden auch 

die Stromkosten, gesehen für einen längeren Zeitraum gemindert.  
 

 

entstehen Ausgaben oder Einnahmen 

Einnahmen:  einmalig:  jährlich:  Höhe der zu erwartenden Einnahmen:       

Ausgaben:    einmalig:  jährlich:  Höhe der zu erwartenden Ausgaben:   6.622,82 € 

Veranschlagung im laufenden Haushalt:     ja       nein   VW-Haushalt:  VM-Haushalt:  

 

wenn nicht im laufenden Haushalt veranschlagt, dann Deckungsvorschlag:       

 

 

 

Bemerkung 

 

Aufgrund § 38 ThürKO waren    Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung 

ausgeschlossen. 

 



 


